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Einleitung 

Die Voraussetzungen einer vorzeitigen Entlassung aus dem Strafvollzug sind 
in den §§ 57, 57a StGB geregelt.1 Dabei macht § 57 Abs. 1 S. 1 StGB die Aus-
setzung des letzten Drittels einer zeitigen Freiheitsstrafe von einer entsprechen-
den Verbüßungszeit (Nr. 1), der Einwilligung des Verurteilten (Nr. 3) und der 
Frage abhängig, ob die Strafrestaussetzung unter Berücksichtigung des Sicher-
heitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann  (Nr. 2). Über diese 
Bedingungen hinaus müssen gem. § 57 Abs. 2 StGB besondere Umstände vor-
liegen, wenn der Verurteilte schon nach der Hälfte der Haftzeit vorzeitig entlas-
sen werden darf bzw. soll. § 57a StGB schließlich regelt die Strafrestaussetzung 
bei lebenslanger Freiheitsstrafe. Er sieht als Besonderheit gegenüber den Fällen 
der vorzeitigen Entlassung bei zeitiger Freiheitsstrafe vor, dass eine besondere 
Schwere der Schuld die weitere Vollstreckung nicht gebieten darf, wenn lebens-
lange Haft ausgesetzt werden soll. 

Insbesondere die  bei Strafrestaussetzung stets beachtliche2 Klausel von 
der Verantwortbarkeit 3 des § 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB macht plausibel, dass dem 
Verurteilten und seinem Verhalten besondere Beachtung gelten muss, da ihm 
eine Freilassung Handlungsmöglichkeiten gibt, mit denen ohne jede Fantasie 
Sicherheitsrisiken verbunden werden können. Zum Verhalten des Verurteilten 
gehört auch sein Umgang mit der verübten Tat (bzw. den Taten), wobei in der 
Praxis die Tatverleugnung von großer Bedeutung ist, fällt es vielen Tätern doch 
schwer, ihre Straftaten zu bekennen4. Für Sexualdelikte beispielsweise gehen 
Schätzungen davon aus, dass lediglich ein Drittel der deshalb Inhaftierten zu ih-
ren Taten stünden, während die übrigen nur Teilaspekte zugäben, vieles be-
schönigten oder die Tat ganz leugneten.5 Insbesondere die wesentlichen motiva-
tionalen Komponenten der Tat würden  vor allem bei Kapitaldelikten  oft 

___________ 
1 Die Darstellung beschränkt sich auf das allgemeine Strafrecht, § 88 JGG bleibt da-

her außer Betracht. 
2 Die §§ 57 Abs. 2 und 57a StGB verweisen auf § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB. 
3 So die Formulierung in Tröndle/Fischer, § 57 Rn. 13. 
4 Rehder, ZfStrVo 1999, 153, 154. 
5 Schmitt, BewHi 1996, 3, 10. 
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verleugnet oder uminterpretiert6, was sowohl durch demonstrative Hinweise auf 
die Nicht-Täterschaft als auch durch Verschlossenheit geschehe7.

Solchen Verhaltensweisen wird bei Entscheidungen über die vorzeitige Haft-
entlassung besonderes Gewicht beigemessen8, ohne dass Klarheit darüber be-
steht, wie mit einer Tatverleugnung umzugehen ist. So geht eine wesentliche 
Erwartung von Außenstehenden und Experten dahin, dass bei der Straftäterthe-
rapie die Tat bearbeitet wird9, was insbesondere bei Verleugnung unmöglich 
sei10, die zudem eine verlässliche Beurteilung vereiteln könne11.

Aus vollzugshistorischer Perspektive überraschen solche Auffassungen nicht, 
war der Strafvollzug doch stark von religiösen Vorstellungen geprägt12, die 
Verbrechen als Sünde und den Weg zu einem Neuanfang über Bedauern, Be-
reuen oder Sühne definierten. Moralische Verbesserung  der Gefangenen13 un-
ter der alleinigen geistigen Führung der Kirche bildete lange Zeit das Kernstück 
des Vollzugs und zwang dem Delinquenten schon deshalb eine Auseinanderset-
zung mit seinen Taten auf14, weil für den Beginn ein psychologisches Verhör  
empfohlen wurde, das unter anderem die Motive und Reizungen zur Beschlie-
___________ 

6 Hinrichs, ZfStrVo 1993, 159, 161; Rehder, ZfStrVo 1999, 153, 154. 
7 Hinrichs, ZfStrVo 1993, 159, 159 ff. 
8 Siehe dazu Kröber 1995, S. 72 (ders., R & P 1993, 140, 141). 
9 Schüler-Springorum et al., MschKrim 1996, 147, 154; Boetticher 2004, S. 18 f. 
10 So OLG Koblenz  2 Ws 416/02 v. 27.5.2002, S. 2; OLG Koblenz  2 Ws 632/02 

v. 11.9.2002, S. 2 ff.; siehe dazu auch die Untersuchung von Nedopil, Forensia 1986, 
167 ff.; Kröber 1995, S. 63 ff. 

11 Vgl. OLG Koblenz – 2 Ws 234/02 v. 19.3.2002, S. 2 ff. Vergleichbares findet sich 
in einer Entscheidung des OLG Frankfurt (NStZ-RR 1999, 346 f.). Im Verfahren hatte 
der psychiatrische Sachverständige ausgeführt, dass auf der seelischen Landkarte des 
Probanden beim Leugnen in einem wesentlichen Areal ein weißer Fleck bleibe. Er 
schaffe Unsicherheit und stehe deshalb von psychiatrischer Seite der Feststellung entge-
gen, dass eine Gefahr im Sinne der Entlassungsprognose fehle. Entsprechend heißt es in 
der Entscheidung, dass durch die Verwehrung jeglicher Einsicht in die tatzeitrelevanten 
Motive der Einschätzung des Rückfallrisikos die Grundlage entzogen sei (vgl. OLG 
Frankfurt, NStZ-RR 1999, 346, 347). 

12 Vgl. Laubenthal 1998, S. 31, 35 ff.; Kaiser/Schöch 2002, S. 18, 23. Schon die Idee 
der modernen Freiheitsstrafe ist auf religiöse Impulse zurückzuführen (Schmidt 1995, S. 
187). Zum Verhältnis von Kirche und Strafvollzug schrieb der Göttinger Pastor Haenell 
in seinem 1866 erschienen Buch System der Gefängnißkunde  (zitiert bei Böhm, 
ZfStrVO 1995, 3, 3) sogar: In dem Zuchthause muß nicht nur eine Kirche, nein, das 
Zuchthaus selber soll ein Gotteshaus sein.  

13 Zum diesem Begriff siehe Krebs 1961, S. 75 f. 
14 Vgl. dazu Böhm, ZfStrVO 1995, 3, 5 f. Er weist auch darauf hin, dass die Persön-

lichkeitserforschung die Domäne des Seelsorgers war. 
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ßung der gesetzeswidrigen Tat  sowie die Gedanken und Empfindungen der 
Seele vor, bei und nach der That  zum Gegenstand hatte15.

Auch heute noch existiert die Vorstellung, der Übeltäter gehöre auf die har-
te Kirchenbank 16 und gleichzeitig hindert das Schwinden des theologischen 
Einflusses nicht an der Fortwirkung tradierter Denkmuster, etwa wenn eine 
Geständnisarbeit  zum notwendigen Bestandteil einer erfolgreichen Therapie 

erklärt wird17. Dabei steht die Vorstellung vom Tateingeständnis als Vorausset-
zung für Einsicht und Besserung durchaus im Einklang mit allgemein menschli-
chen Erfahrungen, wonach ein Eingeständnis beispielsweise zur Befreiung von 
Gewissenslasten oder zu Besänftigung und verständnisvoller Zuwendung bei-
tragen kann.18 

Auch gilt es als selbstverständlichste Aufgabe des Vollzugs, eine Schuldver-
arbeitung zu ermöglichen19, was für die Entlassungsentscheidung umso größere 
Bedeutung hat, als sie nicht auf jeden Gesichtspunkt Bezug nehmen kann, der 
vor der Verurteilung für ein positives Verbuchen des Tateingeständnisses 
spricht20  beispielsweise weil nach Rechtskraft des Urteils keine Beweisauf-
nahme zur Tatbegehung mehr durchgeführt wird, auf die sich eine Aussage des 
Täters positiv auswirken könnte, etwa indem sie dem Opfer eine (möglicherwei-
se traumatische) Befragung als Zeugen erspart21. Andererseits kommen auch 
nach Verurteilung noch Haltungsänderungen, Umkehr- oder Wiedergutma-
chungsbestrebungen als Gründe für ein Tateingeständnis in Betracht22, das posi-
tiv zu berücksichtigen ist. 

Dies alles beantwortet allerdings nicht die nach wie vor aktuelle Frage, ob 
das Tateingeständnis Voraussetzung für eine moralische Besserung  oder ir-
___________ 

15 Krebs 1961, S. 76. 
16 Davon berichtet Böhm, ZfStrVO 1995, 3, 4. 
17 Siehe zu solchen Forderungen Kröber 1995, S. 69. 
18 Dazu Kröber 1995, S. 69. 
19 Vgl. dazu Böhm, ZfStrVO 1995, 3, 7. 
20 Hier ist eine positive Berücksichtigung im weitesten Sinne gemeint, nicht (allein) 

die rechtsdogmatisch zulässige. Es geht also um die grundsätzliche Möglichkeit, das 
Tateingeständnis als positives Anzeichen zu deuten, weshalb beispielsweise dahinstehen 
kann, ob das Geständnis als Strafzumessungserwägung möglicherweise unzulässig ist, 
weil es anderenfalls durch Versagen einer Gratifikationsmöglichkeit zur Benachteili-
gung von schweigenden oder leugnenden Beschuldigten kommt. 

21 Siehe zur positiven Berücksichtigung eines Geständnisses im Erkenntnisverfahren 
BGHSt 43, 195, 210; Enßlin 2003, S. 260 m. w. N.; Böhm, ZfStrVO 1995, 3, 7; Kröber 
1995, S. 69. 

22 Siehe zu letzterem auch § 57 Abs. 5 StGB. 


